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Vorwort

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger!

Der Tod gehört zu unserem Leben, 
aber niemand  denkt gerne daran. Es 
ist ein Thema, mit dem wir uns nicht 
gerne beschäftigen. Ein plötzlicher To- 
desfall ist zumeist ein Schock und viele 
Angehörige fühlen sich durch die 
Situation überfordert. Zu der emotio- 
nalen Belastung, die zu bewältigen 
gilt, kommt eine Vielzahl von orga- 
nisatorischen Dingen hinzu. Viele Fra- 
gen tauchen auf, die in einem kur- 
zen Zeitraum beantwortet werden 
müssen. 

Die Hinweise in der Ihnen vorliegen- 
den Broschüre „Ratgeber für den Trau- 
erfall“ für die Stadt Frankenberg/Sa. 
sollen deshalb Bürgerinnen und Bür- 
gern helfen, ihre Angelegenheiten 
rechtzeitig zu regeln und Ansprech-
partner nennen, die Sie unterstützen 
können.

Friedhöfe sind in erster Linie Orte der 
Trauer und Besinnung, aber auch Orte 
des Lebens und der Begegnung. 

Ihr

Thomas Firmenich
Bürgermeister der
Stadt Frankenberg/Sa.

Wer im Gedächtnis
seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot,
der ist nur fern;
tot ist nur,
wer vergessen wird.

Immanuel Kant
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Ein offenes Ohr - eine helfende Hand - ein Zeichen des Vertrauens.

Eberhard Kunze ANTEA Bestattungen GmbH
� Eberhard Kunze – Redner für Trauerfeiern
� Wir beraten Sie kostenfrei zu Hause
� zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000

Oederan: Chemnitzer Str. 36, Eberhard Kunze und Frau Eva, 

TAG UND NACHT Tel. (03 72 92) 39 20

Flöha: Augustusburger Str. 68, Martina Schmidt, Tel. (0 37 26) 48 06
Augustusburg: Wiesenweg 5, Helene Lippold, Tel. (03 72 91) 63 56
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Auch das Sterben gehört
zum Leben

Friedhöfe sind zwar in erster Linie 
Orte für Bestattungen und damit 
Ausdruck und Spiegel für den Um-
gang mit dem Tod innerhalb einer 
Gesellschaft. 

Die Stätten der letzten Ruhe sind 
aber nicht nur Orte der Trauer, son-
dern auch solche der Hoffnung, der 
Pietät und der würdigen Stille. Sie 
sind sogar Orte des Lebens und der 
Begegnung. Viele Menschen schät-
zen sie auch als grüne Erholungsräu-
me und kulturelle Kleinode.

Unsere Friedhöfe verbinden das Not-
wendige mit dem Nützlichen, die ma-
terielle mit der geistigen Welt. Hier 
vollziehen sich Begegnungen zwi- 
schen Trauernden und Spaziergän-
gern. Gefühle werden ausgetauscht 
und menschliche Wärme vermittelt. 
Der Friedhof ist ein Treffpunkt für 
die Bevölkerung der Stadt oder eines 
Ortsteils. Auch ein Teil der Stadtge-
schichte wird hier lebendig. Fried-
höfe erzählen von den letzten Ru-
hestätten bekannter Familien und 
Persönlichkeiten. 

Seit Menschen auf dieser Erde leben, 
bestatten sie ihre Toten. Wenn möglich, 
werden die Gräber gekennzeichnet 
und geschützt. Die Bestattungsfor- 
men des christlichen Abendlandes ha- 
ben sich aus den biblisch-israelitischen 
und den antiken griechischen und 

römischen Traditionen entwickelt. Die 
ersten Christen bestatteten ihre Toten 
in Felshöhlen, Erdgräbern, Gruften 
oder Katakomben. Das Römische 
Reich kannte zur Zeit Christi sowohl 
Körper- wie Brandbestattungen. Die 
Christen bevorzugten, dem Auferste-
hungsglauben gemäß, die Körperbe-
stattung.

Friedhof Langenstriegis
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Sterbebegleitung und Hospizarbeit
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Formalitäten und sonstige
Maßnahmen

•  den Arzt benachrichtigen, 
wenn der Tod in der Wohnung 
eingetreten ist

•  die Todesbescheinigung vom Arzt 
ausstellen lassen, wenn der 
Sterbefall in der Wohnung ein- 
getreten ist

•  ein Bestattungsunternehmen 
mit der Überführung beauftragen  
(welches auf Wunsch auch fast 
alle  mit einem Sterbefall ver- 
bundenen Behördengänge 
erledigt)

•  die Sterbeurkunden beim 
Standesamt des Sterbeortes 
ausstellen lassen

•  Bestattungsform festlegen 
(Erd- oder Feuerbestattung, 
Wahl- oder Reihengrab)

• Sarg auswählen
•  Terminfestlegung bei der Fried-

hofsverwaltung oder Kirche für 
die Trauerfeier- und Beerdigung 

•  Ausgestaltung der Trauerfeier 
regeln (Orgelspiel, Dekoration, 
Sarggebinde, Kränze und 
Handsträuße)

•  Terminabsprache mit Druckerei 
wegen Anzeige/Gedenkbildchen

•  Zeitungsanzeige (Familien- 
anzeige, Nachruf) verfassen und 
bestellen

•  Adressen für Anschriften bei  
Trauerbriefen zusammenstellen

•  dem Pfarrer oder Trauerredner 
Informationen über die verstor-
bene Person zukommen lassen

•  für Leichenschmaus Gaststätte 
oder Restaurant reservieren

•  mit Versicherungen bzw. 
Sterbekasse abrechnen

•  den Tod eines Rentenempfängers 
beim Postrentendienst melden

•  bei der Rentenversicherungs- 
stelle Vorschusszahlung 
beantragen

•  Rentenanspruch geltend machen
•  Beamtenversorgung und 

Zusatzversicherung beantragen
•  den Sterbefall beim Arbeitgeber  

melden
• an Trauerkleidung denken
•  Angehörige und Freunde 

benachrichtigen
•  Erbschein beantragen und 

Testament eröffnen lassen 
(Notar einschalten)

•  Wohnung kündigen, Übergabe  
regeln

•  Zeitungen und Telefon ab- oder 
umbestellen

•  Auto- und Kfz-Versicherung 
ab- oder ummelden

• Post umbestellen
•  Daueraufträge bei Banken und 

Sparkassen ändern
•  Fälligkeit von Terminzahlungen 

prüfen
•  Vereinsmitgliedschaften 

kündigen
• Abstellen von Gas und Wasser
• Heizungsanlage regulieren
•  bei Bedarf Rechtsanwalt, 

Steuerberater, Notar einschalten
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Wir helfen

Ihnen gerne!
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Bei einem Trauerfall ist es wichtig 
zu wissen, dass die qualifizierten 
Bestattungsunternehmen es als ihre 
eigentliche Aufgabe ansehen, den 
Hinterbliebenen hilfreich zur Seite zu 
stehen.
Das betrifft entsprechend den an sie 
gerichteten Wünschen die Ausrich-
tung und Durchführung der Bestat-
tung, die Erledigung der Formalitäten 
bei Behörden, Kirchengemeinden, 
Friedhofsverwaltungen und Kran-
kenhäusern.

So wird auch die mündliche Anzeige 
eines Sterbefalles in der Wohnung 
überwiegend durch die Bestatter 
übernommen. 

Die Anzeige eines Sterbefalles kann 
aber nur dann reibungslos gesche-
hen, wenn die entsprechenden Un-
terlagen stets griffbereit sind.

Anzeige beim Standesamt

Jeder Sterbefall ist spätestens am 
folgenden Werktag nach dem To-
destag dem zuständigen Standes- 
amt anzuzeigen.

Zuständig für die Beurkundung eines 
Sterbefalles ist das Standesamt, in 

dessen Zuständigkeitsbereich der Tod 
eines Menschen eingetreten ist. Für 
die Stadt Frankenberg/Sa. ist dies das 
Standesamt im Rathaus, Markt 15.
Ist der Tod im Krankenhaus eingetre-
ten, so erfolgt die schriftliche Anzei-
ge durch die dortige Verwaltung.
Ansonsten ist der Tod durch einen 
der nächsten Angehörigen oder ei-
nen beauftragten Bestatter beim 
Standesamt anzuzeigen.

Erforderliche Urkunden

Für die Eintragung des Sterbefalles in 
das Sterbebuch sollten folgende Un-
terlagen vorgelegt werden:

•  Todesbescheinigung und Leichen-
schauschein des Arztes

•  bei mündlicher Anzeige des Todes-
falles der Personalausweis des An-
zeigenden

•  bei Verheirateten oder verheiratet 
Gewesenen ein Auszug aus dem 
Familienbuch vom Standesamt 
des Wohnortes oder das Familien-
stammbuch

Das Familienbuch beim Standesamt 
ist nicht zu verwechseln mit dem 
Stammbuch der Familie, das die Ehe-
leute in ihrem Besitz haben!

Was ist zu tun?
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Dies muss aber zur Eintragung des 
Sterbefalles mit vorgelegt werden. 
Im Zweifel folgende Urkunden mit-
bringen: Heiratsurkunde, bei Witwen 
oder Witwern die Sterbeurkunde 
des verstorbenen Partners, bei Ge-
schiedenen das Scheidungsurteil mit 

Was ist zu tun?

Rechtskraftvermerk, bei Ledigen die 
Geburtsurkunde.

Die Vorlage dieser Urkunden ist 
nicht erforderlich, wenn die entspre-
chenden Personenstandsbücher beim 
Standesamt geführt werden.

Wir helfen Ihnen weiter!
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Wer bestimmt Bestattungsart
und Bestattungsort?

Art und Ort der Bestattung richten 
sich zunächst nach dem Willen des 
Verstorbenen.

Hat der Verstorbene Wünsche in die-
ser Hinsicht geäußert, so vertraut er 
in der Regel darauf, dass seine Ange-
hörigen seinen Willen erfüllen wer-
den. Rechtlich bindend sind jedoch 
getroffene Anordnungen nur dann, 
wenn sie als formgerechter letzter 
Wille verfasst wurden.

Fehlt es an einer Willensäußerung des 
Verstorbenen, so sind die Angehöri-
gen berechtigt, über Art und Ort der 
Bestattung und die Einzelheiten zu 
deren Gestaltung zu entscheiden. Da-
bei geht der Wille des überlebenden 
Ehegatten vor dem aller Verwand-
ten. Hinterlässt der Verstorbene kei-
nen Ehegatten, so geht der Wille der 
Kinder oder ihrer Ehegatten dem der 
übrigen Verwandten, der Wille nähe-
rer Verwandter dem der entfernteren 
Verwandten oder des Verlobten vor.

Zuständig für alle mit der Bestattung 
zusammenhängenden Friedhofsan-
gelegenheiten ist die Friedhofsver-
waltung, Altenhainer Straße 58,Tel. 
03 72 06/7 07 63. 

Dort werden auch Auskünfte über 
die verschiedenen Bestattungsarten 
(Reihen- oder Wahlgräber, Urnengrä-
ber) sowie Gestaltung von Grabmä-
lern und Grabeinfassungen erteilt. 

Auch bezüglich der Höhe der von der 
Bestattungsform abhängigen Fried-
hofsgebühren kann auf Wunsch Aus-
kunft gegeben werden.

Friedhof Hausdorf
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Trauerfeier und kirchliche
Beerdigung

War ein Verstorbener Mitglied ei-
ner öffentlich-rechtlichen Religions-
gemeinschaft (z.B. Ev.-Luth. Kirche) 
und lässt sich diese Zugehörigkeit 
durch die Meldedatei bzw. durch die 
Heirats- und Familienbücher beim 
Standesamt nachweisen, so wird die 
Konfessionszugehörigkeit in die Ster-
beurkunde eingetragen, sofern die 
Angehörigen damit einverstanden 
sind.

Für das Pfarramt, welches für die 
kirchliche Beerdigung zuständig ist, 
gilt dies gleichzeitig als Nachweis, 
dass der Verstorbene seiner Kirche 
bis zum Tod angehörte.

Die nächsten Angehörigen sollten 
zweckmäßigerweise direkt mit dem 
zuständigen Pfarramt Kontakt auf-
nehmen, um ein Gespräch zur Vorbe-
reitung der kirchlichen Beerdigung 
zu vereinbaren.

Falls keine kirchliche Beerdigung ge- 
wünscht wird, ist das beauftragte Be- 
stattungsunternehmen auf Wunsch  
gerne bereit, einen Trauerredner zu ver- 
mitteln. Gleiches gilt für Art und Form 
der Ausgestaltung der Trauerfeier.

Das Abschiednehmen vom Verstor-
benen am offenen Sarg ist grundsätz-
lich möglich, aber mit dem Bestat-
tungsunternehmen zu vereinbaren.

Feierhalle Sachsenburg
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Blumenschmuck und
Grabbetreuung

Ob nach den Wünschen, die der Ver-
storbene zu Lebzeiten geäußert hat, 
oder nach den Vorstellungen der An-
gehörigen – für Grün- und Blumen-
schmuck als würdigen Rahmen für 
eine Trauerfeier sind die Floristen 
und Gärtner Ihre direkten Ansprech-
partner.

Bei ihnen finden Sie kompetente Be-
ratung, individuelle Gestaltungsvor-
schläge und umfassenden Service; 
die Umsetzung Ihrer Vorgaben steht 
dabei stets im Vordergrund.

Außerdem stehen die Floristen und 
Gärtner für die weitere Grabpfle-
ge entsprechend der Friedhofssat-
zung der Stadt Frankenberg/Sa. und 
Gestaltung des Grabschmuckes zur 
Verfügung. Art und Umfang der 
Leistungen bestimmen Sie ganz nach 

Ihren persönlichen Vorstellungen – 
die Floristen und Gärtner garantieren 
Ihnen ein gepflegtes Grab für einen 
langen Zeitraum.

Trauerhalle Frankenberg
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Weiterhin ist die zuständige Kran-
kenversicherung unter Vorlage der 
vom Standesamt ausgestellten ge-
bührenfreien Sterbeurkunde zu in-
formieren.

Andere Versicherungen

Erhielt der Verstorbene eine Kriegsren-
te oder die Verstorbene eine Kriegs- 
witwenrente, ist umgehend eine An- 
zeige beim zuständigen Versorgungs-
amt erforderlich. In bestimmten Fäl-
len ist auch die private Unfallversi-
cherung, eine Privat-Sterbekasse oder 
bei einer bestehenden Lebensversi-
cherung, die zuständige Versicherung 
vom Todesfall zu informieren. 
Daneben sind auch andere abge-
schlossene Versicherungen, wie z.B. 
die Privathaftpflicht-, Rechtsschutz-, 
Hausrat-, Kraftfahrzeughaftpflicht- 
versicherung vom Todesfall zu unter-
richten, damit ggf. für den die Nach-
folge antretenden Versicherungsneh- 
mer der Versicherungsschutz weiter-
hin aufrechterhalten werden kann.

Mitgliedschaften

War der Verstorbene Mitglied in ei- 
nem Verein, einer Partei oder in ei- 
nem Berufsverband, so ist auch dort-
hin der Tod mitzuteilen. Falls der 
Ehepartner an einer Fortsetzung der 
Mitgliedschaft interessiert ist, was in 
der Regel sinnvoll erscheint, um be-

stehende Kontakte aufrechtzuerhal-
ten, sollte dies ebenfalls mitgeteilt 
werden. War der Verstorbene aktives 
Mitglied, sollte die Vereins- bzw. Ver-
bandsleitung rechtzeitig vom Tode 
ihres Mitgliedes informiert werden, 
da üblicherweise eine Abordnung an 
der Bestattung teilnehmen möchte 
und – bei besonders verdienstvoller 
Tätigkeit – eine Trauerrede gehalten 
wird.

Sonstige Erledigungen

Banken, Sparkassen oder Postbank, 
bei denen der Verstorbene ein Kon-
to hatte, sind ebenfalls zu verstän-
digen. Sofern keine Kontovollmacht 
durch einen Angehörigen bestand, 
sind Zahlungsanweisungen nur dann 
möglich, wenn der Betreffende ei- 
nen Erbschein des zuständigen No-
tariats vorlegt. In der Praxis jedoch 
begleichen die meisten Banken die 
anfallenden Beerdigungskosten zu 
Lasten des Kontos des Verstorbenen, 
sofern die Auslagen durch Original-
rechnungen nachgewiesen werden.

Weiterhin ist zu prüfen, ob Ände-
rungs- oder Kündigungsmitteilungen 
an den Wohnungsvermieter sowie 
für den Bezug von Strom, Gas, Was-
ser oder sonstige Verpflichtungen 
des Verstorbenen (Zeitungsabonne-
ment, Buch- oder Zeitschriftenclub 
usw.) erforderlich sind.

Versicherungen, Vereine,
Banken usw. infomieren
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Wir sind

für Sie da!
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Nachlassregelung

Es empfiehlt sich, zu Lebzeiten seine 
Angelegenheiten rechtzeitig und um-
sichtig zu ordnen. Dies sollte insbe-
sondere dann geschehen, wenn man 
als Einzelperson lebt und kinderlos ist 
oder unverheiratet mit einem Partner 
zusammenlebt.

Insbesondere Alleinstehenden ist zu 
raten, Namen und Anschriften von 
zu benachrichtigenden Verwandten 
und Bekannten sowie andere wich-

tige Informationen an leicht auffind-
baren Stellen in der Wohnung zu hin-
terlegen.

Ein notariell beurkundetes Testament 
ist insbesondere in den Fällen ratsam, 
in denen der Verstorbene Grundbe-
sitz oder nicht nur geringfügiges Ver- 
mögen hinterlässt. Damit ist sicherge-
stellt, dass der Nachlass auch demje-
nigen zukommt, den der Erblasser 
zu Lebzeiten begünstigen wollte. Ist 
ein Testament nicht vorhanden, gilt 
die gesetzliche Erbfolge. Danach gilt 
grundsätzlich, dass der Verstorbene 
von seinem Ehegatten und seinen 
Kindern jeweils zur Hälfte beerbt 
wird, sofern die Ehegatten im gesetz-
lichen Güterstand lebten (Zugewinn-
gemeinschaft). 

Bevor aber hier vielleicht die falschen 
Weichen gestellt werden, empfiehlt 
sich der Gang zu einem Notar. Wird im 
Nachlass ein handgeschriebenes Te-
stament mit Datum und Unterschrift 
des Erblassers gefunden, ist dies um-
gehend von den Angehörigen dem zu- 
ständigen Notariat auszuhändigen.Friedhof Mühlbach
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Friedhöfe in Frankenberg/Sa.
und ihre Zuständigkeit
Die Stadt Frankenberg/Sa. (Fried-
hofsverwaltung) betreibt insgesamt 
5 Friedhöfe einschließlich der Feier-
hallen. Diese Friedhöfe befinden sich 
in Frankenberg/Sa. sowie den Ortstei-
len Hausdorf, Mühlbach, Dittersbach 
und Neudörfchen. In Sachsenburg 
wird nur die Feierhalle von der städ-
tischen Friedhofsverwaltung betreut. 
Der Friedhof in diesem Ortsteil als 
auch im Ortsteil Langenstriegis un-
terliegt der Trägerschaft der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde.

Neben den vorbereitenden Arbei-
ten für Bestattungen sind zahlreiche 
Pflegearbeiten in den Grünflächen 
sowie Wartungs- und Unterhaltungs-
arbeiten zu erfüllen.

Nicht zu vergessen ist der geregelte  
Winterdienst, der auch an Sonn- und 
Feiertagen wahrgenommen werden 
muss.

Zu den Verwaltungsaufgaben gehört 
die Vergabe der Bestattungstermine, 
die Arbeits- und Einsatzplanung und 
das Führen und Ergänzen der Grab-

bücher, der computerunterstützten 
Friedhofsdatei und der Friedhofsplä-
ne sowie die Betreuung und Bera-
tung der Bürgerinnen und Bürger.

Feierhalle Neudörfchen
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